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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1957

Norm

KFG 1955 §82

Rechtssatz

Ein Ausbiegen aus einer Kolonne in ziemlich steilen Winkel schräg nach links stellt eine Fahrtrichtungsänderung im

Sinne des § 82 des BG vom 06.07.1955 über das Kraftfahrwesen (KFG 1955), BGBl Nr 223, dar (Ausbiegen zum

Überholen der Kolonne). Der Fahrer ist daher zur Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers verpflichtet.
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